
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/9/2 1Ob297/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1958

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Kein ö0entliches Interesse an der Verö0entlichung des Lichtbildes der ersten Ehefrau eines später rechtskräftig

verurteilten, mehrfachen Mörders (mit herabsetzendem Begleittext) in einer Wochenzeitung.

Entscheidungstexte

1 Ob 297/58

Entscheidungstext OGH 02.09.1958 1 Ob 297/58
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